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  Öffentliche Auslegung gem. § 3(2) des Baugesetzbuches (BauGB)

Ziele und Zwecke
der Planung

Der der 1. Änderung zu Grunde liegende Bebauungsplan „Hellwinkel“
trat im April 2017 in Kraft. Ziel war es, dem dringenden Bedarf nach
qualitätsvollem Wohn- und Lebensraum in der Wolfsburger Innenstadt
zu begegnen.
Während der Umsetzung des 1. Bauabschnittes sind zahlreiche
Grundstücke von Investoren entwickelt worden und weitere
Bebauungen stehen an. Insbesondere besteht das Bemühen, um den
Quartierseingang Infrastruktur anzusiedeln. Dazu gehören ein
Nahversorger (Baufeld A II), eine Quartiersgarage (Baufeld D I) und
eine Kita in Kombination mit einem Ärztehaus und betreutem Wohnen
(Baufeld F II).
Zu diesem Zwecken müssen die Festsetzungen des Bebauungsplanes
für diese Baufelder entsprechend der neuen Bedarfe fortgeschrieben
werden.
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